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Provinztalhlatt
der badischen Pfalzgrafschast

I^ro. 22 . Mittwochs den 3“ " Juni 1807 .

Landes - verordn un - en.
Heber die Organisation der obersten Justizverwal¬

tung , wie solche nach Verkündigung und Aus¬
führung der darauf abgemessenen Personal ,

Organisation des obersten Gericht- ein-
treten soll.

6arl Friedrich vonGotteSGnaden,Gwß -
herzog von Baden , Herzog von Zäl,ringen rc.
Um nach den veränderten Bedürfnissen , welche
di« seit Unserem erstenOrganlftttlouSedikt vom
Jahr i8oz . eingetretene SkaatSveränderun-
gm erzeugt haben ,

Die Oberjustlzverwaltung
Unserer Lande zwekmäßlg zu organisiren , setzen
und ordnen Wir' hiermit :

1) An demjenigen , was in Ansehung deö
.Gewaltskreises gedacht Unser erstes Edikt Art .
III . über bürgerliche Gerichtsbarkeit ordnet ,
finden Wir nur das zuzusetzen , daß nun auch
die Ttandeöherren , d. h. ehemalig « Reichs-
fürsten oder Reichsgrasen , die unter Unsere
Oberhoheit gekommen sind , sodann die wiik-
lichen Hofrlchter der Provinzen unter die erste
JnstanzgerichtsbarkeltUnseres Oberhofgerichks
verfalle » , daß aber dieses eng zu nehmende
Privilegium nur jenen Personen und ihren Fa¬
milien , auf die es bestimmt gegeben ist , zu
kommen , nicht wegen Gleichheit deS Stan¬
des , Charakters rc . ohne Unser besonderes Be¬
willigung ausgedehnt werden solle , auch bei
jenen , die es Dienstes halber haben, mit ih¬
rem Tod cessire , und der Familie nur das
allgemeine Forum der Kanzleisäßigen bleibe.
Wegen der Strafgerichtsbarkeit schrankenWir
die Rekurse an das Oberhofgericht , so weit sie
nicht im KaffationSweg etwa avzubringen wä¬

ren , auf die drei Falle ein , wo auf T ^ d er¬
kannt ist, oder wo ein Gestrafter seine gänzliche
Unschuld ausführen will , oder wo nicht bloS
Verlust des Dienst , sondern gänzliche Dienst -
unfählgkelt erkannt word >n ist ; Wir bestim¬
men annebst , daß diese sich niemals über das
Valley . Personale deS Oberhofgerichts erstrecke ,
als wo nur der Verstand die etwa ndthigeSi¬
cherstellung der Untersuchung einzuleiten , daS
Provinzhofgerlcht aber die Untersuchung an,
zuvrdnen und zu erledigen hat , an welche»
auch alle Civilprozesse jenes Personals eben s»
gehören , wie dies bei dem gleichen Personal
deS StaatSuiinisterii schon geordnet ist. We¬
gen dem Strafgerichtsstand derer , die unter
der ersten Instanz deö ObcrhsfgerichkS stehen,
behalten Wir Uns vor , in einzelne«« Fällenein
Gericht je nach Erfordernlß deS Falls zu de«
leglren , wo dergleichen Fälle aber lm Weg
einer Beschuldigung « egen dem Interesseeiner
Parthie Vorkommen, gehören sie an daSOber-
hofgericht.

2) Dieses Unser Oberhofgericht soll künftig
auS dem Oberhvfrichrer , einem Kanzler , einem
Virekanzler, und wenigstens zehn oder nach
etwaig künftiger Erforderniß, mehreren Ober«
hofgerichtsräkhen bestehen , welche , um die
ndthige ErfahruugSkenntnisse mitzubrlngen , so¬
wohl auS de» staatsrechtlichen als aus den ge¬
richtlichen Dienern Unserer Lande ausgehebe «
werden sollen .

3) Es soll ln zwei Senaten oder Kammern
seine gervdhnliche Beraihschlaguugen halten ,
und seine Erkenntnisse geben » für gewisse hier¬
nach folgendebestimmt« Fälle aber zumDeschkuß
und Erkenntniß in vollem Rath sich vereinigen.
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4) Zn dem ersten Senat sollenvorlZu -

fig und bis auf Unsere Aenderung verhandelt
und abgeurtheilt werden , » ) alle Revisions¬
sachen , d. h. Sachen der Amtssäßigen . oder
Kanzletiäßigen , welche ohne,das Recht zu neuen
Verhandlungen an die Oberjusttzstelle erwach¬
sen. b) Alle Appellationssachen ohne Unter¬
schied , also alle Sachen der kanzlelsäßigen
Personen , die in zweiter Instanz mit dem
Recht zu neuen Verhandlungen am Oberhof-
gericht abzuthun sind , die erste Instanz mag
bet dem Oberhofgericht oder bei einem Hofge.
richt gewesen seyn . Blos verhandelt werden
darin c) die Konstitutionssachen (wovon gleich
hernach ein Mehreres) und 6) die Oberrevi -
fionösachrn.

5) In dem zweiten Senat werden
eben so einstweilen verhandelt und abgeurtheilt ,
a) die sämtliche Ober- AppellalionSsachen, wel¬
che nämlich von Amtssäßigen mit dem Recht
zu neuen Verhandlungen an daS Oberhofge ,
richt erwachsen; sodann b) sämtliche erste Jn -
stanzsachen , die an daS Oberhofgericht gehö¬
ren , doch nur auf Einholung des vvrgefchrie-
denen responsi , blos verhandelt werden,
c) die an das Oberhofgericht erwachsende Kri¬
minalsachen , und die dahin kommende ä ) Kas-
sattonSsachen (wovon unten ein mehreres .)

Sollte sich jedoch finden , daß die Geschäfte
durch obige Elntheilung gegen Vermuthensich
so ungleich vertheilten , daß durch dleAuSthet -
lung der Referate für das Plenum , wozu die
Räche beider Senate mit konkurrlren können ,
dieses nicht ausgeglichen werden könnte, so
werden Wir über eine andere Eiotheilung auf
Vorträge Unsers Oberhofgerichts» Vorstandes
weiter« Ordnung geben.

6) In vollem Rath kann nichts ver¬
handelt werden , sondern darin werden blos

-Sachen , die zum Schluß reif sind , abgeur -
chrilt , und zwar a ) Alle Svperrevisions-
sachen , wo gegen ein beim Oberhofgericht in
zweiter Instanz ausgesprochenes Urtheil diese
dritte Instanz noch statt findet , b) die Kas>
satlonSsachen. worunter jene zu verstehen sind ,
wo gegen einen Hofgericht l. Spruch in Civil-
»her Kriminalsachru , « tdrr welchen einedirekte

Nichtigkeitsklage nicht statt findet , wegen un¬
heilbarer Mißlcitung des Prozesses aus dem
Lllict de dato Baden den gten Oktob. i8c>6.
mittels der Revision eine Rectificlrung deS
Verfahrens nachgesucht wird , e) Die Kon»
stituttonSsachen , wenn «ine Person des Herrn
oder RltterstandeS nach berichtigter neuen Ver¬
fassung des Großherzogthums mit dem Regen¬
ten ln Streit erwüchse , ob eine gewisse Be¬
rechtigung zu dem Umfang der SouveränktätS-
rechte, oder zu dem Umfang der StandeS-
herrl . oder Grundherr!. Rechte gehöre , oder
ob eine gewisse Ausübungsart der Souveräni-
tätörechte mit der Verfassung und denen dar¬
in begründeten Rechten jener privilegirten Un-
terthanen Klassen vereinbarlich sei , worüber
«in weiteres Edikt daS Nähere bestimmen wird,
d) die Krlminalsachen , die nach den Landes¬
gesetzen an dieses Oberhofgericht gehören»
endlich e) die Angelegenheiten , welche daS
ganze Kollegium betreffen , wohin jedoch nur
das was das gemeine Interesse der Justiz oder
deS Kolleg» betrifft , zu .ziehen ist , keines¬
wegs die Kollegialpolizel , welche dem Vor¬
stand deS « vllegit zusteht , so wie auch di«
Vorbereitung jener Angelegenheiten zum Vor¬
trag in pleno von den drei Vorsteher» deS
Kolleg» geschehen muß.

7) Ium vollen Rath ist das Erschien
des OberhoftichterS oder bei längerer Verhin¬
derungen feines etwaernannten AmtSverwessrS,
sodann wenigstens eines der beiden Kanzler
und auf das mindeste einer Zahl von sechs
Rächen erforderlich , wenn nämlich nicht meh¬
rere anwesend seyn können , weil etwa Abwe¬
senheit , Krankheit , Bethrillgnng oder Befan¬
genheit bet dem zu berathschlagenden Gegen¬
stand« sie ausschließt , wo diese Zahl nicht zu-
sammen gebracht werden könnte , muß die
Plenarsitzung auf eine andere Zeit verschoben
werden , oder wo diese nach Dringenhelt der
Sache zu entfernt schien , muß eine äußerer,
deutliche Adjunction oder Vorsteher amtl . Sub¬
stitution durch Bericht an das Justizministe,
rlum nachgesucht werden . Außerdem aber
muß , wenn der volle Rath für OberrcvlfionS ,
suchen sich versammelt noch mlker von dem



Oberhofrichter darauf gesehen werden , daß
der Kanzler desjenigen Senats , der das lezte
Urtheil fällte, und der Referent , der dazu re»
ferirte , wegbleiben, hingegen der andere Kanz-
ler wo möglich da sei , oder einer der zwei äl¬
testen in der Sache nicht befangenen Rache,
wo Unverschieblichkeir eS forverce , von ihm
für diesen Fall alö Kanzlei - Amtsverweser er¬
nannt werde , ingleichem darauf , daß die Zahl
der Räche durch deren Stimmen die vorige
Urthel ergieng , wenigstens «meinen geringer
sei als jene der übrigen , die als noch vorhin
bei der Erkemimiß unbetheiligt hinzutreten,
weöfalls bei jedem Urrhel in den Akten der
Name des anwesend gewesenen Vorstehers und
der Räthe von dem Sekretär angemerkt wer¬
den muß, -und derOberhofrtchter das Recht
hat , wo es nöthig ist , um jene Verhältnisse
herzustellen , noch einen oder den andern- der
vorhin bethciiigten Rälhe aus der Ansage ad
plenum wegzuiaßen.

8) Jedem Senat werden vier Glieder alö
ordentliche Räthe zugethellt , welche nebst
dem Oberhofrlchter und Kanzler oder Vice «
kanzler in der Regel stetö dem Senat anwoh»
nrn . außer diesen» bleiben zwei Räthe unein»
getheilt in die Senate , welche thells zu den
nöthig werdenden Adjunktionen , thells zu den
Referaten an das Plenum die ihnen vorzüg¬
lich zugewiesen find , bestimmt werden . Wenn
nun wegen Krankheit oder erlangtem Urlaub
ein Genatsglted abwesend seyn müßte, so hat
der Oberhofrichter einen von jenen dafür zu
adjungiren, und wäre der Abwesende ein Kanz«
ler , alSdann steht ihmDkl , den ältesten des
Senats zu dessen Amköverweser zu ernennen :
mithin immer dafür zu wachen , daß von der
gleichen Anzahl von Rächen , wie sie für den
Senat bestimmt ist , jedes Eudurcheil gegeben
werde. Würde durch außerordentliche Vor¬
fälle ein Senat unter jene Zahl heruntersinken ,
so möchte er wohl laufende Sachen besorgen ,
aber keine Verfügungen geben , welche die
Kraft eines EndurthellS haben , und müßte
bei vorzusehender längen, Dauer dieser Hlnder,
niffe durch Bericht an das Justizministerium
eine außerordentlicheLushilft rlngekettet wer»
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den. Die Abwesenheit oder Verhinderungdeö
Oberhofrtchters hindert keine Senatsversamm »
lung , weil alsdann der Kauzier , dessen Stelle
mitvertritt , ebenso auch nicht die Abwesenheit
oder Verhinderung eines Kanzlers , wo dann
seine Amtsfunktlonen dem Oberhofrlchter zu¬
fallen , der jedoch, wann er will , dazu das äl¬
teste Senatsglied substltuiren kann, diesesaber
nicht ohne wichtige Gründe thuu wird. Beide
Vorsteher zugleich können nicht abwesend seyn ,
wenn der Senat soll Urtheile geben können,
sind also beide abwesend , so können nur lau¬
fende Sachen unter Jnterimödireklion des äl¬
testen Raths im Senat verhandelt werden ,
wozu jedoch jedeSmal das Zusammenwirken
von drei Räthen , oder elnem Vorsteher und
zwei Mächen , als die geringste erlaubte Zahl,
nöthig ist.

y) Die Bertheilung der Glieder
in beide Senate machen jeden Jahrs zwischen
Weihnachten und Neujahr der Oberhofrlchter,
Kanzler und Vicekanzler einmüchig oder im
Zwiespalt nach der Meinung desjenigen Kanz¬
lers , dem der Oberhofrlchter betstimmt; wo
aber des Leztereu Meinung gegen beide allein
stünde , nach der von dem Justizministeriorln-
zuholenden Weisung ; sie dauert unverändert
während des ganzen Jahres fort , bis wieder
zu obigem Termin , wo dann jedesmal eine
neue Einthellung unter allen Eenatsmitglie «
dern Plaz greift , soweit die Vorsteher dazu be¬
wegende Ursachen bet sich finden , wtewvhl in
der Regel der Wechsel der Personen von einem
Senat in den andern , der immer kn der Zu¬
sammenstimmungdeS Ganzen Unvollkommen¬
heiten erzeugt , möglichst zu vermeiden ist.

10) Zu der Kanzlei sollen ein Kanz¬
lei - Verwalter , der die Aufsicht überRe »
gistratur , Sekretariat, und Schreibstubeführe,
das Protokoll deS vollen Raths besorge , für
die Insinuation der Beschlüsse an die Proku«
racoren , für die Absendung der Akten an die
Untergerichle , und aller abgehenden Fentgnn-
gm , und die Rüklteferungm der Akten zur
Registratur verantwortlichsei , daS Depositen-
wesen unter Aufsicht und Mitverantwortlich »
krit der beiden Kanzler verwalte , und dirLar -
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evtrafte besorge ; zwei Sekretarien , je einer
für jeden Senat , welche die in den Sitzungen
der Senate ergehende Beschlüsse ausmbeiien,
die Erpcdltionen kvllationtren und deren Gleich»
laut durch Unterschrift bezeugen , für deren
Vorlegung an den Oberrichter und einen Rath
zur Unterschrift sorgen , dieTaransätzemit Be¬
nennung des zahlenden Thells bewirken , für
deren Notirung auf den Erpeditionen wachen.
mW dann Protokolle und Akren an den Kanz¬
leiverwalter ausliefern ; ein Registrator ,
der die Registraturbücherund wie Referenten -
llsten nach der Anweisung des Vorstands füh¬
re , und die Hauptarbeiten der Registratur
besorge; zwei P r o t o k o l l i st e n. welche die
mit möglichster Kürze einznrlchtcnde uw^ nur
auf daS WesenrUche z» beschränkende sMlau -
fende Protokolle , Ingleichem die Bescheidbü¬
cher deS Pleni und der beiden Senate fettigen,
und In der Registratur mit aushelfen , auch
geeignet feien , in Norhjällen die Stelle der
Eekrerarlen zu vertreten ; endlich drei Kanzel¬
listen für sämtliche Abschriften bestehen : wo¬
zu in außerordentlichen Fällen einen Lohnschrei -
ber zu Hilfe zu nehmen , dem Lberl-ofrlchtcr
frei bleibt.

n ) Die Prokur atur soll auS ackt
Prvkuratoren , und drei Notarlen ,
welche auS der Zahl der Prvkuratoren feyn
können , aber nicht feyn müßcn , bestehen ;
keine der Personen , welche bei der Oberhof-
gertchts - Kanzlei angestellr sind , weniger noch
ein wirklicher Rath kann eine oder die aneere
jener AmtSfunktioncn nach erlangtem oberge-
richtltchen Staatsdienst fcrrversehe».

l2) Die Visitation des Gerichts be¬
halten Wir Unö bevor , so wie Wir hingegen
die Visitation der Hofgerichte , die wenigstens
alle vre! Jahre geschehen soll , zu veranlaßen ,
dem Oberhvftlchrer nach vorganglger Der«»
thung mit den Kanzlern bei dem Justizmini-
sterio unter Bemerkung dessen , waö guosä
xerrvoas et rnoduni zu erinnern sel , t» An.
trag zu bringen , überlaßen.

Hieran geschehet Unser Wllle und meinen
Wir das ernstlich. Gegegebru unter Unserm

größer « Staatsinstegel ln Unserer Residenz¬
stadt . Karlsruhe den 6ten Mai 1807 .
Vät . Frhr. v.Gavling. (L .S) Vät. Fr .Brauer.

AufSr . könig ! . Hoheit Spczlalbefthl.
Ring .

b) Die Ausdehnung der diesseitigen Strafgesezr
gebung auf die Souveränitäts - Lande .

Carl Friedrich von Gottes Gnaden,
Großherzog von Baden , Herzog von Jährin¬
gen rc. Da U» S unterlhäulgst vorgetragen
worden, wie mannigfaltig die gröstentheils ver¬
altete , und dem Geist der Zelt nicht mrhran-
paffrnde Strafgesczgebungen der zu Unserem
Großherzogthum neuerlich geschlagenen neuen
Lande , und wie groß der hieraus entstehende
Mißstand und Nachtheil sei , so finden Wir
Uns gnädigst bewogen . Unserem über die Ver¬
waltung der Strafgcrechtigkeit unterm gten
April lgog . ergangenen Edikt auch für all-
neue Unserer Souvcränctätunlerworftne Lande
von dem rten Aug . d. I . an hiermit vollkom¬
mene Gesetzeskraft bcizulegen. Indem Wir
daher solches in den einzelnen Bezirken der
neue» Lande gehörig publieire » laßen , befth,
len Wir Unseren Justiz - und sonstigen betref¬
fenden Behörden , sich in vorkommcnden Fällen
aufs genaueste darnach zu achten . Hieran
geschiehet Unser Wille . Gegeben lu Unserer
Residenzstadt Karlsruhe am izten Mai 1807.
<-) Die Verzollung deS Krapps und die auf dessen

r-xpo -ö -, io -, zu legende Tare betr.
Man findet sich veranlaßt, mit Einverffaud -

niß deS großhcrzva ^ ieheimenraths, Kollegit
hicmtt zu vcrordneWMaß in Ankunft bei ge¬
schehender Ausfuhr deS rohen Krapps der bis¬
her erbobeneLoncesrions-lux sä 24 kr. p. Cent«
ncr ferner erhoben , bei der Verführung im
Land aber , bei jeder betretendenAmtSzvllstätte
auf jede PftrdSlast deS Krapps

vom rohen — 5 kr.
vom gedörrten ic kr. und
vom gemahlenen 12 kr.

entrichtet , und dieses überall, wo vergleiche»
Pflanzengebaut, verführt und fabrizirtwerden,
mit Ausnahme der Mühlburger Fabrtke , wel¬
che, wir bisher, von ihrem von Karlsruhe, Dur-



lach und Pforzheim beziehenden Krapp von

dem durlacher BmtSzoll ferner befreit bleibt ,

beobachtet werden soll ; und will dieses zur

allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung Hie¬

rnit bekannt machen . Beschlossen Karlsruhe

lm großhcrzogl . geheimen Zinanzrath den yten

Mat 1827 .
ä) Landes - Kultur - Verbesserung .

Sämtliche Ober »und Aemter werden an »

durch angewiesen » in Gemeinschaft mit den

Verrechnungen künftig alljährlich über ihre

daö Jahr hindurch zu sammelnde auf die Lan¬

des . Kultur » Verbesserung Bezug habende Be «

merkungen Bericht ' zu erstatten , und solchen

am Schluß jeden Jahrs zum großherzoglichen

geheime » Finanzrarh einzusenden . Beschlossen

daselbst Karlsruhe am ^ rei, Mai 1807 .

«) Einweisung neu angestelller Pfarrer detr .

Sämtliche großherzogl . Ober , und Aemter

auch Schulvistraruren der Pfalz - und Mark¬

grafschaft , werde » andurch angewiesen , die durch

de » § . 34 . der katholischen Kirchen - Kommis -

siousordnuug vorgeschriebene Einweisung neu

angestelller Pfarrer durch einen gemeinschaft¬

lich Unterzeichneten schriftlichen Befehl , und

nicht , wie eS seither mehruialeu gegen diese

deutliche Vorschrift geschehen , persönlich .

und zun , Thcil auch mit Umgehung dcr «Lchul -

visitaturen zu vollziehen . Verordnet Bruch¬

sal a >n 4ten Mal 1807 .
Bei großherz . bad . kath . Kircheir -Kcnliulsstoi, .

f ) Aufnahme von Schullehrlingen nach Baden detr .

In daö Präparanten - Institut zu Badett .

sollen künftig keine Echullehrlinge im Laufe

des Unterrichts - Kursus , sondern nur iuimer

zu Anfänge desselben , nämlich auf Allerheili¬

gen aufgcnontmen werden , weiches hiemit zur

Nachachtung öffentlich bekannt gemacht wird .
Verordnet bei großherzvglicl ) . badischer katholi¬

scher Kirchen - Kommission . Bruchsal am ulen

Mat 1807 .
Gtraserkenntniß .

( P . G . N . 228 — 2y . z Von großherzogli -

chrm Hofgerichte der badischen Pfalzgrafschaft
ist Kvnrad Hoechger zu Ilveöh im wegen

Diebstahl ZU einer zwöchentlichen bürgerliche »

165

Gefängnlßstrafe bet Suppe , Wasser und Brod ,

nebst Belegung einer körperlichen Züchtigung ,
und Zahlung der Untersuchungskosten verur «

rhellt worden . Mannheim den i/ften April
, 827 .

Vät . Stein .

Gerichtliche Aufforderungen .

( B . G . N . 1787 . ) Diejenigen , welche a »

den dahier verlebten Borhenmeistet Crvn recht »

lichen Anspruch zu machen , und ihre Forde »

rung vor der bestehenden großherzoglichen Hof »

gerichtskvmmission nicht angezcigl haben , sol¬
len diese innerhalb einer unerstreklichen Frist
von 6 Wochen bei der bestehenden Kvmnris »

ston unter dem Rechtsnachkheile anzeigc », daß

sie sonst auf erfolgendes Anrufen damit nicht

mehr gehört , und von der Masse ausgeschlos »

sen werden sollen . Verfügt iu > großherzogli¬
che» Hofgericht der badische » Psalzgrofschaft »

Mannheim am 28tcn April 1 S07 .
Frhr . v . Hacke .

Court in . Dietz .

( A . N . 2164 .) Der wegen Thcllnahme an

einer entwendeten Uhr dahier inhaftirt gewe ,

scne , aber aus seiner Verwahrung entwichen «

Georg Bauer von hier , wird hlcrnitt aufge ,

federt : sich zu Erstehung der ihm inzwischen
vom großherzoglichen Hofgerichie zu : rkanntea

l4tägigen Gcfäiignißstrafe a -jato binnen H

Wochen vor hiesigem Anite zu stellen , widrl »

genfallö aber zu erwarligen , dag gegen ihn

die ihm zuetk .miite Straft auf jede » Bctre »

tungsfall Vorbehalten bleibe , und übrigens

»ach der Landeskonstitmivn wider ausgetretene
Unterthancn werde verfahren werden . Wein »

heim am l ytcn Mai 1827 .
Großherzogliches Amt .

Beirhorn . Vdt . Baser .

Wider den hiesigen Burger Alt Balthasar

Heinrich , ist mittels stadkamt ltcl)cn Beschlus¬

ses vom i yten Mai l . I . No . 1040 . der Kon »

kurs erkannt , und dcsfailstg ^S Verfahren der

Stadkauefauihei aufgetragen worden ; es ist

demnach zur Liquidation und VorzugSstrett

Montag den rzten Juni d . J . ftstgesezt , und

werden zu dem Et »de alle , so eine gegründete
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Fodeiung haben , unter Strafe des Ausschlus¬
ses hiemit vorgeladcn , an besagtem Tage Mor¬
gens 8 Uhr auf hiesiger Stadtschreiberei per¬
sönlich oder in Bevollmächtigtenzu erscheinen .
Bruchsal den 2zten Mai 1827.

Von Stadtaussauthei wegen .
Heel , Stadtschreiber.

(L. A. N. 1141 .) Die unbekannten Gläubi¬
ger der Barthel Gerweckschen Eheleute z -
Neiböheim , werden hiewit zur Schuldenliqut
datlon und Streit über den Vorzug .ms Mitt¬
woch den >7ten Juni l. I . früh y Uhr bei
Strafe des Ausschlusses von der Masse össeiit-
llcv anher vorgeladen . Bruchsal am tüten
Mai 1807 .

Großherzogliches Landamr.
Guhmann . Franzinger.

Die Gläubiger des in Konkurs verfallenen
Johann Webers , bürgerlichen Einwchnerö zu
Hüffenhard , im vormaligen Rlltcrkanron
Kteichqau , werden hiedurch bei Strafe des
Ausschlusses aufgefodert , Dienstags den yten
Juni Vormittags 8 Uhr auf dem Rathhaus
daselbst zu erscheinen, ihre Forderungen zu li-
quidircn , und die ansprechende Vorzugsrechte
auszuführen. Wimpfen den 2ten Mai 1827 .

Grundherrliches Amt Hüffenhardt.
Stein . Weißmann.

(A . N . 1929 .) Gegen die Verlaßenschaft deö
zu Hemsbach verlebten Bürgers Georg
Schmelzinger ist der Konkurs erkannt worden.
Säiiitliche noch unbekannte Gläubiger dessel¬
ben werden daher auf Mittwoch den roten k .
M . Juni , als den zur Liquidation und Präfe¬
renz - Verhandlung festgesezten Termin unter
dem Rechrsnachtheil des gänzlichen Ausschlus¬
ses von gegenwärtiger Konkursmasse vorge¬
laden. Weinhelm am 4ten Mai 1827.

GroßherzogltcheS Amt.
Beithorn. Vdt. Thilo.

Wegen ausschweifendem Lebenswandel deS
Burgers Michael Brunn zu Malsch , und dar¬
auf erfolgter Verhaftung , hat man für noth-
weudig gefunden mit seinen Gläubigern zu li-
quldiren , und hiezu Tagfarth auf Mittwoch !
den toten k. M. Juni Vormittag» 9 Uhr an-
gestjt. Me diejenige , welche an gedachten |

Brunn eine rechtmäßige Federung zu haben
glauben , werden hiermit aufgefodert , zur Li¬
quidation entweder in Person . oder durch Be¬
vollmächtigte an gedachtem Tage Vormittags
y Uhr dahier vor Amt zu erscheinen, und ihre
Federung unter Vorlegung der allenfalls, in
Händen habenden Urkunde» vorzubringen , oder
zu gewärtigen , daß sie ln Zukunft nicht mehr
gehört werden . Kißlau am ntenMaii8o7 »

Großherzvgliches Amt.
Moll . Vdt. B00S .

Gegen den Burger und Schuhmachermel »
ster Gotthard Hauckzn Mlngvlsheim hat man
wegen Unzulänglichkeit dcö Vermögens zu Zah- ,
lung seiner Schuldenunterm heutigen denKon -
kursprozeß erkannt , und Tagfahrt zur Liqui¬
dation , auch Streit über den Vorzug auf
Mittwoch den i7ten k. M. Juni anberaumt»
Säiiitliche Gläubiger desselben werden daher
aufgefodert , an diesem Tag frühe y Uhr da¬
hier vor Amte zu erscheinen, und bet Strafe
des Ausschlusses ihre Bewelsurkunden vorzu¬
legen. Kißlau am Uten Mal 1807 .

Grvßherzogllcheö Amt.
Moll. Vdt. B00S .

Da» unbeträchtliche Vermögen des Gericht»
schreibet Sköckinger zu Mükenloch reicht zur
Befriedigung der sich gemeldet habenden Gläu¬
biger desselben nicyr hin , man hat daher dar¬
über den Konkurs erkannt , zur Liquidation
und dem Präferenzstrelt Tagfarth auf Don.
nerstag den 4ml Juni l. I . Morgens y Uhr
anberaumk , und fordert alle diejenigen , wel¬
che ex quocunque capite an h,en Gerichtschrei¬
ber Stdkinger eine Foderung zu haben glau¬
ben , edtktallter auf , an obigem Tage bei Ver¬
meidung deö Ausschlusses von gegenwärtiger
Masse mit ihren Bewelsurkundendahler zu er¬
scheinen . Neckargemünd den zren Mai » 827.

Großherzogl . Amt.
Reidel . Rettig .

Johgnn Peter Kühlewekn allhler , welcher
vor mehreren Jahren schon einmal vergantet
worden , ist unlängst In großer Dürftigkeitge¬
storben. Damit man nun über dessen Verlaßen»
schüft gerichtlich zu verfügen im Stande seyn
möge , werden ftine^Kredikoren bei Strafedes
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Ausschlusses , hiedurch öffentlich vorgekaden ,
auf Freirag den zten künftigen MonatS Jnnt
Vormittags vor dem hiesigen Amt zu erscheinen,
und ihre Forderungen anzuzeigen ; zugleich
wird den nicht mit öffentlichen oder gesezlichen
Pfand - Rechten versehenen Gläubigern nach¬
richtlich eröffnet, daß die Masse nicht einmal
zur Befriedigung solcher privilegirten Posten
hinreiche , noch weniger also für die übrigen
etwas zu hoffen sei. Neckarzimmern den 2.
Mai 1807.

* Amtskeller Zeller,
Christian Hagen von Kronau ist bereits im

Jahr 1764 . mit seinem Barer Georg Hagen
in daS Königreich Ungarn abgezogen , und
solle zu Tuschau wohnhaft gewesenseyn. Da

-jedoch derselbe bisher nichts zuverlaßlgesvon
sich hat vernehmen laßen , und dessen Sei¬
tenverwandte um AuSfvlgung deS Vermögens
angestanden sind , so wird gedachter Christian
Hagen , oder dessen etwaige LetbeSerben an«
durch aufgefodert , binnen z Monaten von
unten gefeztem Tage an um so gewisser dahier
zu erscheinen , und daS ln gzb fl. 51 -* kr . be¬
stehende Vermögen in Empfang zu nehmen ,
als im AuSbleibungSfalle solches de « Seiten -
verwandten gegen ordnungsmäßigeSicherheit
zur nuznlvßlichen Verwaltung übergeben wer¬
den solle . Kißlau am lgten März 1807 .

Großherzogllch badischesAmt.
Woll . Vdt. Tfchamerhell .

Maria gebvhrene Uibel , gebürtig von Bo-
derSweiher . welche mit ihrem Ehemann
Georg Frey von ZiervlShofen , im Jahr , 770
nach Ungarn gezogen , so wie ihr Bruder Jo¬
hann Michael, von gedachtem BoderSwether
gebürtig, der als Schreinersgesell auf die
Wanderschaft gieng , seit langer Zeit aber
nichts mehr von sich hören laßen , diese beide,
oder ihre rechtmäßige Erben haben sich um
Besiznahm« ihres vorhandenen geringen Ver¬
mögen » bei hiesigem Oberamt binnen 3 Mo¬
naten von jezt an zu melden , welche» sonst
ihren Geschwister» gegen Kaution ausgefolgt
werden wird. Verordnet bet grvßherzoglichem
Oberamt Bischofsheim am hohen Steeg den
ritt » Mär, 1807 .

E. v, Wechmar. . C, y, Baur.

Raufantrage .
Von der Verlaßenschast der verlebten Wittwe

des langst verstorbenen kurpfälzischen RatheS
und Gefäüverweserö zu Dilsberg Herrn Ger-
häußer sollen nachbemerkte Gegenstände und
zwar Freitag den laten kommenden MonaiS
Juni Nachmittags 2 Uhr in dem eine Stunde
von hier an der heilbrvnner Landstraße liegen¬
den Orte Wiesenbach eine daselbst befindliche
Mühle bestehend in einem Wohnhause , 2
Mahlgängen, 1 Schälgange , 1 Gipsmühle,
Scheuer, Stallung, Bakhause und Schöpfen,
nebst daran stoßenden 2Vrtl . l6 Ruthen Koch»
und Baumgarten , 19 Morgen 26 t/2 Ruth ,
weiter eigenthümlichen , Md u Mrg . r Vrtl.
1 3/4 Ruth . Erbbestandsgükern , sodann Mvn-
tag den iZten nämlichen MonatS Nachmit¬
tags 2 Uhr auf der Rathsstube zu Neckarge -
wund eine dahier an der Hauptstraße liegendes
zweistöckigteS Wohnhaus mit einem zu einer
Wohnung leicht etnzurichtenden Nebenbau , ei¬
nem Hofe , Holzremise und 2 geräumigen ge¬
wölbten Keller» , nebst 2Mrg . 1 Vrtl. ly 1/2
Ruth . Garten , 1 Mrg. 39 1/2 Ruth . Acker
und 2 Vrtl,Wiesen der Erdvertheilung wegen
unter annehmlchen Bedingnissen versteigert
werden , wozu di« Steiglustigen eingeladen
werden. Neckargemünd den 2iten Mai 1807.

GroßherzogllcheS Amt.
Reidel . Vät. Rettlg .

Montag den 8ten dieses, wird der Klee,
und daS fichaufdem FestungSterraln ergebende
Gras losweis in öffentliche Verstelgung ge¬
bracht werden ; weShalb die Steigungslieb-
Haber sich an bemeldtem Tag Morgens 9 Uhr
an dem Neckarthor etnsindeu können. Mann¬
heim de» lten Juni » 807.
Großherzoglicht Demolk ions« Kanzleidirektion .

Montags den 8ken Juni l. I . Morgens um
9 Uhr , wird man in der Worffischen Mühl zu
OfterShelm eine vollständige Branntweinbren¬
nerei , bestehend hauptsächlich ln einem kup¬
fernen großen Brennkessel mit Hut , Schlang ,
Trächter und Schaufel , samt denen noch zur
Branutbrennerei erfoderliche» Gerätschaften ,
nebst 15 rheinische Ohm vorräthlgen Bräunt»
wein zum Thril mir Fässer dffeurlich vrrstei-
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gern , welches man de« Steiglnstigen hiemlt
bekannt macht . Schwezingenden27 - Mai 1807 .

Grvpherzogl . basisches Anus - Kommissariat .
H . Frey .

Hachtantrag .
Da bis nachstkünfrigen Michaelis l. I . der

Bestand der Zaisenhauser Schäferei zu Ende
geltet , und man gesonnen ist . solche aufandcr-
weite 6 Jahre auf Montag den 6teu Juli d .
I . Nachmittags 2 Uhr auf dem RalhhauS zu
Zakftnhausen in Bestand zu verleihen ; so wird
dies hieniit bekannt gemacht , daß die Schä¬
ferei« Liebhaber sich besagunTags und Stunde
auf dem Zaisenhauser RathhauS einsindenmö¬
gen ; die diesfallsige Bcdingniffe können in¬
zwischen beiSchulthcißenSchulezu Iaisenhauscn
eingesehen werden . Bretten den 20 . Mai 1827 .

Großherzoglich batischeS-Amt .
Stadtler. Vdt. Schiller

Anzeigen .
Bei dem Vormund Bäckermeister Michael

Bester in Schwezingea liegen 200 fl. Pupil«
lengelder gegen erste gerichklich .e Versicherung
zum Ausleihen bereit .

Bet Schultheiß ClauS in Rellingen liegen
800 fl . Pupillengelder gegen erste gerichtliche
Versicherung parihiewetLzumAuölcihenbereit.
Mannheim er Kirchenbuchs Auszüge .
Gebohre ne : Den 2 iten Mat : Friede»ika

Chrlstina , Vater Leonhard Gaythier , Br.
u. Strumpfweber , E. R . Den crzte.n :
Kaspar David , Vater David Nagel, Weis -
gerbcr In Heidelberg , Cr . R . Den 2gtcn :
Karl Konrad Philipp , Vater Konrad En¬

gelhorn , Br . u. Bierbrauer , E . R. eofl .
Barbara , Vater Gerhard Roes , Br. u.
Schuhmacher, E . R . Den 2Zten : Ma«
ria Katharina , Vater Joh. Georg Gorig,
Br . u . Weiuwirth , E . L . Den 27ten :
Joh. Wilhelm Alexander , Vater Joh. Paul
Stapf . Vr. u . Handelsmann , E . R . Den
28tcn : Heinrich, Vater Joh. JosephStein¬
wender , Br . 11. Schuhmacher , K. eod .
Karl Ludwig , Vater Hr . Christoph von
Froben , großherzosql. badischer Major , E. L.
Den zoten : Joh. Nikolaus , Vater Daniel
Saurer , Vetsaß , E. L . Den zrten : Wil¬
helm , unehelich , E . R . — Im Monat
Ma! Ist bei der jüdischen Gemeinde ein Mäd¬
chen gebohrcn worden .

Gestorbene : Den 2lten Mai : Dem Joh.
Wendel Müller eine rodtgebohrne Tochter,
E . R . Den 2g.ten : CharlotteHa wcl/verh .,
alt 25 I . . E . L. Denaztcn : Laurentius
Hauser , Züchtling , alt 35 I . , K. eod.
Barbara , alt 24 I ., Vater Hr . Le Pique,
Pfarrer der deutsch- reformlrtrn Gemeinde,
E . R. Den agten : Joh. Baptist Cordon,
Br . »1. Handelsmann , alt 39 I . , K. eod.
Anna Maria Eiisadeth , alt — Vater Georg
Küglcr , Br . ». Schreiner, K. Den zoten :'Christoph Bayer , Br . « . Schneider, alt 7z
I . , E . R . eoä . Wtlhrlmlna Eleonora
Louise , alt — VaterJoh-PeterMayer , Br. u.
Bierbrauer , E. R . — Im Monat Mat
find bei der jüslsäfcn Gemeinde 1 Man «
und z Weiber gestorben..

Fruchtpreise und viktuaUenschatzung .

Städte
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